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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §134a lite;

BauRallg;

GaragenG Wr 1957 §6 Abs1;

Rechtssatz

Ein befestigter Servitutsweg, der der Erschließung anderer Grundstücke dient, spielt bei der Beurteilung der

projektierten Wohnhausanlage mit Stellplätzen und dazugehörigen Verbindungsweg keine Rolle, da die durch den

immer schon vorhandenen Servitutsweg ausgehenden Emissionen nicht durch die baulichen Maßnahmen verursacht

werden.
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